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22.000 Litern. Dort wird der Regen, der
auf der neuen Halle niedergeht, zwi-
schengespeichert und langsam in den Ka-
nal abgegeben. Mit dieser Maßnahme
wird der Regen „abgepuffert“ und der
Kanal deutlich entlastet. Wenn bei ver-
gleichbaren Neubaumaßnahmen ähnli-
che Zwischenspeicher gebaut werden, ist
dies viel kostengünstiger als neue, größe-
re Kanäle zu verlegen. Vorausschauende
Planung zahlt sich also aus – denn letzt-
endlich bezahlen wir alle mit unseren Ka-
nalgebühren die Investitionen imWasser-
und Abwasserbereich.

„Heute darüber nachdenken, was lang-
fristig wichtig ist“ – diesem Motto ver-
pflichtet diskutiert der Stadtrat über An-
passungsmaßnahmen, die der Klimawan-
del mit sich bringt. Ich bin überzeugt: Wir
können vor Ort viel beeinflussen, selber
handeln und Verantwortung überneh-
men. Dies ist allemal besser als über glo-
bale Probleme zu diskutieren und Verän-
derungen zu fordern.Wir alle können sel-
ber aktiv werden.

Herzliche Grüße und noch einen schönen
Sommer

Ihr
Dr. Olaf Heinrich
1. Bürgermeister

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,

wenndie SonneüberWochen scheint und
die Temperaturen so richtig „hochsom-
merlich“ sind, erfreut dies nicht zuletzt
die Schulkinder die ausgiebig Baden und
ihre Ferien genießen können. Der be-
kannte Schlager „wannwird´smalwieder
richtig Sommer“ von Rudi Carrell klingt
uns in den Ohren – in diesem Jahr kann
sich über die Zahl der Sonnentage nie-
mand beklagen.

Während sich Urlauber und Sonnenanbe-
ter über das guteWetter freuen, führt der
wenige Regen zu Problemen in der Land-
wirtschaft. Die Ernteausfälle sind in aller
Munde, selbst bei uns im Bayerischen
Wald sind manche Wiesen schon mehr
braun als grün. Auch für die Stadtverwal-
tungbringendie extremenTemperaturen
Herausforderungen mit sich. Das eigene
Quellwasser aus Obergrainet, Oberseil-
berg und Kreuzberg wird bei so lange an-
haltender Trockenheit weniger. Seit Wo-
chen wird Fernwasser aus Frauenau ins
Netz der Stadt zugespeist. Jetzt bewährt
sich, dass in den vergangenen Jahren sehr
viel Geld in die Trinkwasserversorgung in-
vestiert wurde, in Quellsanierungen, die
Erneuerung von Wasserleitungen und in
GroßbauwerkewieEntsäuerungsanlagen
und Hochbehälter.

Weitere Investitionen erforderlich

Angesichts der zunehmenden Extreme
der Witterung wird die Stadt weiterhin
kontinuierlich investieren: Besonders
wichtig ist und bleibt die Erneuerung in-
nerstädtischer Wasserleitungen. An vie-
len alten Hausanschlussleitungen geht
laufend Wasser verloren. Werden diese
Leitungsstränge erneuert, kommt das
Wasser aus unseren Quellgebieten wirk-
lich an beim Bürger und versickert nicht
in der Erde. Vor diesem Hintergrund er-
neuert die Stadt im Jahre 2018 das Lei-
tungsnetz im Bereich der „von-Müller-
Straße“ und am„Wimmerberg“. Für 2019
ist geplant in der Schönbrunnerstraße die
Wasserleitungen zu erneuern.

Starkregen führt zu Anpassungsbedarf

Auch die starken Regenfälle dieses Jahres
haben deutlich gezeigt: Die Kanalleitun-
gen sindniemals inder Lage,massivsteRe-
genfälle komplett aufzunehmen und das
Wasser vollständig abzutransportieren.
Vielmehr wird das dezentrale Versickern
von Regenwasser noch wichtiger: Wer
statt Asphalt auf Rasengittersteine oder
auf ein Pflaster mit größeren Fugen setzt,
leisteteinenBeitragzuEntlastungdesAb-
wassersystems und der Kläranlage. Ein
weiteres Vorbild sollte Schule machen:
Die Brauerei Lang baut eine Zisterne
mit einem Fassungsvermögen von über
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Stefan Prager e.K. · 94078 Freyung · Steinäcker 6
Tel. 08551/9163030 · www.prager-reisen.de

15.09.–16.09.2018

Almabtrieb
der Lipizzaner und
bezauberndes Graz

169,- €

���natürlich erleben!natürlich erleben!

Wirtshaus Brauerei

Gut Riedelsbach
1.

Bi
er-

und Wohlfühlhotel

S

• 8.00 bis 10.00 Uhr Bayer-
waldfrühstück vom Büfett

• freie Nutzung des Hallen-
bades, Saunabereichs und 
Außenpools

• Am Nachmittag Kaffee & 
Kuchen (14.00 bis 16.00 Uhr)

Preis pro Person: 39,20 €

1. Bier- und Wohlfühlhotel Gut Riedelsbach GmbH & Co. KG
Familie Bernhard und Petra Sitter

Gut Riedelsbach 12 · 94089 Neureichenau · Tel. 08583/96040
info@gut-riedelsbach.de · www.gut-riedelsbach.de

Früh vorsorgen tut gut.
Wie Sie mit der NÜRNBERGER Einsteiger- 
Berufsunfähigkeitsversicherung Ihre Arbeitskraft  
zum günstigen Beitrag schützen, erklärt Ihnen  
persönlich und klar:

Generalagentur Manfred Zieringer 
Kranewitweg 2, 94078 Freyung 
Telefon 08551 9156325 
www.nuernberger.de/zieringer
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Am 06. August hat der Freyunger Stadtrat einstimmig
beschlossen, den beiden Wohneigentümergemein-
schaften (WEGs) ein Angebot zu unterbreiten: Die
Stadt ist bereit, die Grundstücke beider WEG’s in das
Gesamtkonzept der Bayerischen Landesgartenschau
2022 einzubeziehen. Dies würde bedeuten, dass die
Eigentümer in den Wohnanlagen von einer Neuge-
staltung ihrer Außenbereiche profitieren könnten.

„Grundvoraussetzung für eine Investition auf dem
Gelände der WEGs ist ein langfristiger Pachtvertrag,
der über das Jahr 2050 hinauslaufen muss“, erläu-
tert Bürgermeister Dr. Olaf Heinrich. Der Freyunger
Stadtrat hat nun dem Vorschlag der Stadtverwaltung
und der Planer von plancontext einvernehmlich die
Zustimmung erteilt. Im Rahmen von zwei Eigentü-
merversammlungen im September wird entschieden
werden, inwieweit die Eigentümer sich eine unmit-
telbare Beteiligung an dem Großereignis im Jahr
2022 vorstellen können. 

Katrin Obermeier, Geschäftsführerin der Freyung 2022
gGmbH, ist davon überzeugt, dass eine Beteiligung für
beide Seiten große Vorteile bringen würde. „Die Gar-
tenschau kann definitiv auch ohne eine Beteiligung
der beiden WEGs stattfinden. Wenn sich die Eigentü-
mer jedoch dazu entscheiden, sich direkt mit einem
Teil ihrer Grundstücke einzubringen, kann der Ferien-
park deutlich aufgewertet werden. Davon profitiert die
gesamte Stadt, da es sich beim Ferienpark um einen
wichtigen touristischen Anbieter in Freyung handelt.
Durch den langen Pachtvertrag kann die Stadt sich at-
traktive Wanderwege sichern und den Lückenschluss
für den „Beltway“ sicherstellen. Daher sind wir über-
zeugt: Beide würden von einer gemeinsamen Umset-
zung der Landesgartenschau sehr profitieren.“

Stadt Freyung bietet
Ferienpark Garten-

schau-Beteiligung an
Das Wolfsteiner Heimatmuseum im
Schramlhaus lädt zusammen mit dem
Jagd Land Fluss-Museum im Schloss
Wolfstein zur „Nacht der Museen“ am
Freitag, 5. Oktober ein. 

Gemütlich wird’s beim „Z’sammkemma“
im Schramlhaus. Von 19.00 Uhr bis 21.00
Uhr widmen wir uns dem Motto „Bier
damals und heute – die Brauerdynastie
Lang in Freyung“. Musik und Bier be-
gleiten seit Generationen die Menschen,
wecken Emotionen und Gefühle, stehen
für Genuss und  Geselligkeit und sind Teil
unserer Gesellschaft und Kultur. 

Den kulturellen Part übernehmen an
diesem Abend Kreisheimatpfleger Ger-
hard Ruhland mit einem Blick auf die
über 160-jährige Geschichte der Freyun-
ger Brauerdynastie Lang und Vorstands-

mitglied Anton Pertler, Lang Bräu Frey-
ung eG, mit kurzer Einführung und klei-
ner Verkostung von Lang Bräu-Bieren.
Der musikalische Teil wird von den „Hoa-
mat-Buam“ aus Bernhardsberg mit Har-
monika und Gitarre gestaltet. Der Ein-
tritt für die Veranstaltung beträgt 5
Euro. Und da es nur ein sehr begrenztes
Platzangebot in der guten Stube des
Schramlhauses gibt, wird um Voranmel-
dung ab 3. September gebeten. Weite-
re Auskünfte und Informationen sind
bei der Touristinformation/Kurverwal-
tung Freyung, Telefon 08551/588150
und www.freyung.de erhältlich.

Das Jagd Land Fluss-Museum im Schloss
Wolfstein hat von 19.00 Uhr bis 22.00
Uhr geöffnet. Details sind ersichtlich un-
ter www.jagd-land-fluss.de. 

Eine Nacht, eine Stadt – Zwei Museen öffnen
ihre Türen zur „Nacht der Museen“

Impressum:
Verantwortlich für den Inhalt: 
Stadt Freyung
Satz: Druckerei Fuchs, Freyung
Druck: Druckerei Fuchs, Freyung

Anzeigenbuchung:
Tel. 08551/96290, 
Druckerei Fuchs, Freyung

Am 09.07.2018 
verstarb plötzlich und 
völlig unerwartet

Rainer Kronawitter
Bogenbauer

geb. 17.03.1963
aus Kreuzberg

Wir werden ihm ein ehrendes 
Gedenken bewahren.

Carmen Kronawitter, Ehefrau
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Amtliche Bekanntmachung der Stadt Freyung

über die Genehmigung der 22. Änderung des Flächennutzungsplanes

Mit Bescheid vom 08.08.2018, Az. 40-610-FP-7-2018, hat das Landratsamt Freyung-Grafenau die Änderung
des Flächennutzungsplans der Stadt Freyung durch Deckblatt Nr. 22 „SO Ferienhäuser Winkelbrunn“ geneh-
migt. Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit
dieser Bekanntmachung wird die 22. Änderung des Flächennutzungsplans wirksam. 

Jedermann kann die Änderung des Flächennutzungsplans und die Begründung soweit die zusammenfassen-
de Erklärung über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und alle Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung in der Änderung des Flächennutzungsplans berücksichtigt wurden, und aus welchen Grün-
den der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglich-
keiten gewählt wurde, bei der Stadt Freyung - Bauamt - ZiNr. 8.02, Rathausplatz 1, 94078 Freyung während
der allgemeinen Dienststunden einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und
von Mängeln der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 

Unbeachtlich werden demnach

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften und,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb ei-
nes Jahres seit Bekanntmachung der Änderung des Flächennutzungsplans durch Deckblatt Nr. 22 schriftlich
gegenüber der Stadt geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel
begründen soll, ist darzulegen.

Freyung, 25.08.2018
Stadt Freyung

Amtliche Bekanntmachung
der Stadt Freyung

über den Satzungsbeschluss
des Bebauungsplans 

„SO Ferienhäuser Winkelbrunn“

Der Stadtrat hat am 25.06.2018 den Bebau-
ungsplan „SO Ferienhäuser Winkelbrunn“ als
Satzung beschlossen. Dieser Beschluss wird
hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbu-
ches (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht.
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebau-
ungsplan in Kraft. Jedermann kann den Be-
bauungsplans „SO Ferienhäuser Winkel-
brunn“ mit der Begründung sowie die zu-
sammenfassende Erklärung über die Art und
Weise, wie die Umweltbelange und die Er-
gebnisse der Öffentlichkeits- und Behörden-
beteiligung in dem Bebauungsplans „SO Fe-
rienhäuser Winkelbrunn“ berücksichtigt wur-
den, und aus welchen Gründen der Plan nach
Abwägung mit den geprüften, in Betracht
kommenden anderweitigen Planungsmög-
lichkeiten gewählt wurde, im Rathaus der
Stadt Freyung, Rathausplatz 1, 94078 Frey-
ung, im Bauamt, Zi.Nr. 8.02, während der all-
gemeinen Dienststunden einsehen und über
deren Inhalt Auskunft verlangen.

Auf die Voraussetzungen für die Geltend-
machung der Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften und von Mängeln der
Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215
Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 

Unbeachtlich werden demnach

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3
BauGB beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs.
2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtli-
che Mängel des Abwägungsvorgangs und

4. nach § 214 Abs. 2 a im beschleunigten Ver-
fahren beachtliche Fehler, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung des Bebauungsplans schrift-
lich gegenüber der Gemeinde geltend ge-
macht worden sind; der Sachverhalt, der die
Verletzung oder den Mangel begründen soll,
ist darzulegen. Außerdem wird auf die Vor-
schriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie
Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlö-
schen Entschädigungsansprüche für nach
den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Ver-
mögensnachteile, wenn nicht innerhalb von
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres,
in dem die Vermögensnachteile eingetreten
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeige-
führt wird.

Freyung, 25.08.2018 
Stadt Freyung

gez.
Dr. Olaf Heinrich
1. Bürgermeister

gez.
Dr. Olaf Heinrich 
1. Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Freyung

über den Satzungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplans „Speltenbach“
durch Deckblatt Nr. 4

Der Stadtrat hat am 25.06.2018 die Änderung des Bebauungsplans „Speltenbach“ durch Deckblatt Nr. 4 als
Satzung beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) ortsüb-
lich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt die Änderung des Bebauungsplans in Kraft. Jedermann
kann die Änderung des Bebauungsplans „Speltenbach“ DB 4 mit der Begründung sowie die zusammenfas-
sende Erklärung über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und
Behördenbeteiligung in der Änderung des Bebauungsplans „Speltenbach“ DB 4 berücksichtigt wurden, und
aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Pla-
nungsmöglichkeiten gewählt wurde, im Rathaus der Stadt Freyung, Rathausplatz 1, 94078 Freyung, im Bau-
amt, Zi.Nr. 8.02, während der allgemeinen Dienststunden einsehen und über den Inhalt der 4. Änderung des
Bebauungsplans Auskunft verlangen. Bei Verfahren nach § 10 i. V. m. § 13 BauGB (Vereinfachtes Verfahren)
wird von einer Umweltprüfung und der zusammenfassenden Erklärung abgesehen.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und
von Mängeln der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 

Unbeachtlich werden demnach

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs und

4. nach § 214 Abs. 2a im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber der Ge-
meinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll,
ist darzulegen. Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hinge-
wiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermö-
gensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

Freyung, 25.08.2018 
Stadt Freyung

Dr. Olaf Heinrich 
1. Bürgermeister
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Amtliche Bekanntmachung 
der Stadt Freyung

über die Änderung des Bebauungsplanes
„Freyung-Stadtmitte“ durch Deckblatt Nr. 1 

Auslegung gemäß § 4 a Abs. 3 i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB

Der Stadtrat hat am 19.02.2018 die Änderung des Bebauungs-
planes „Freyung-Stadtmitte“ durch Deckblatt Nr. 1 beschlossen. 

Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes
„Freyung-Stadtmitte“ umfasst das Grundstück FlNr. 235, Ge-
markung Freyung (Passauer Str. 16 a). Der Grundstückseigen-
tümer möchte auf seinem Grundstück eine Garage errichten.
Laut Bebauungsplan, Festsetzung Nr. 4.2 sind Garagen nur auf
den im Plan festgesetzten Flächen zulässig. Am gewünschten
Platz ist jedoch kein Planzeichen für eine Garage vorhanden,
so dass der Bebauungsplan zu ändern ist. In der Stadtratssit-
zung vom 06.08.2018 wurden die Bedenken und Anregungen
aus der Öffentlichkeits- und Fachstellenbeteiligung behandelt,
abgewogen und ggf. eingearbeitet. Allerdings hat sich die Pla-
nung dahingehend verändert, der Garagenstandort von der
nördlichen Grundstücksgrenze abgerückt wird und auf zwei
Einzelgaragenstandorte aufgeteilt wird.
Es wird darauf hingewiesen, dass im vereinfachten Verfahren
nach § 13 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von
dem Umweltbericht nach § 2 a, von der Angabe nach § 3 Abs.
2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach
§ 10 Abs. 1 abgesehen wird. 

vorher nachher

Das hierzu erstellte Deckblatt liegt in der Zeit vom 03.09.2018
bis einschließlich 02.10.2018 im Rathaus der Stadt Freyung, Rat-
hausplatz 1, 94078 Freyung, im Bauamt, Zi.Nr. 8.02, während
der allgemeinen Dienststunden öffentlich aus. Während der
Auslegung können Bedenken und Anregungen (schriftlich oder
zur Niederschrift) vorgebracht werden. Der Planentwurf kann
auch im Internet auf der Homepage der Stadt Freyung unter
dem Link http://www.freyung.de/rathaus-und-buerger/bauen-
und-wohnen/bauleitverfahren.html abgerufen werden. Es
wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung unberücksichtigt
bleiben können. 

Freyung, 25.08.2018
Stadt Freyung

Dr. Olaf Heinrich
1. Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung 
der Stadt Freyung

über die Änderung des Bebauungsplanes „Hammerberg-West“
durch Deckblatt Nr. 2 

Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Der Stadtrat hat am 19.02.2018 die Änderung des Bebauungspla-
nes „Hammerberg-West“ durch Deckblatt Nr. 2 beschlossen. 

Die FlNrn. 23, 14, 210/3, 12/2, 12 und 207/2 der Gemarkung Freyung
bilden den Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplans
„Hammerberg-West“. Das Gebäude „Grafenauer Straße 5“ soll ab-
gerissen und dann mit einer Reihenhausanlage mit 5 Wohnungen
bebaut werden.

Um das Vorhaben realisieren zu können, ist der Bebauungsplan
„Hammerberg-West“ zu ändern.
Folgende Änderungen sind vorgesehen:

Änderung der Festsetzung Nr. 0.7.2
• Reduzierung der Dachneigung auf 22° - 35° (derzeit 27° - 35°)
• die Wandhöhe soll je Vollgeschoss auf 3,0 m festgesetzt werden
(derzeit 2,75)

Änderung der Festsetzung 0.5.1
auf Nebenanlagen, wie Geräteschuppen und Mülltonnenhäuschen
sind Flach- und Pultdächer zulässig (u. a. sind Nebenanlagen in Dach-
form dem Hauptgebäude anzupassen, im Übrigen sind Flachdächer
unzulässig)
Weitere Festsetzungen
• für die Häusergruppe Haus Nr. 9 bis Haus Nr. 13 ist geschlossene
Bauweise vorgesehen

• für das Haus Nr. 5 wird eine Baulinie, auf die gebaut werden muss,
festgesetzt

Abweichende Abstandsflächen sind festzusetzten, da diese auf dem
Grundstück selbst nicht eingehalten werden können. Dies ist städte-
baulich begründbar.

In der Stadtratssitzung vom 25.06.2018 wurden die Bedenken und
Anregungen aus der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Fachstellen-
beteiligung behandelt, abgewogen und ggf. eingearbeitet.

Der hierzu erstellte Entwurf liegt in der Zeit vom 03.09.2018 bis ein-
schließlich 02.10.2018 im Rathaus der Stadt Freyung, Rathausplatz
1, 94078 Freyung, im Bauamt, Zi.Nr. 8.02, während der allgemeinen
Dienststunden öffentlich aus. Während der Auslegung können Be-
denken und Anregungen (schriftlich oder zur Niederschrift) vorge-
bracht werden. Der Planentwurf kann auch im Internet auf der
Homepage der Stadt Freyung unter dem Link http://www.frey-
ung.de/rathaus-und-buerger/bauen-und-wohnen/bauleit-
verfahren.html abgerufen werden. Es wird darauf hingewiesen,
dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über die 2. Änderung des Bebauungsplans „Ham-
merberg-West“ unberücksichtigt bleiben können. 

Freyung, 25.08.2018
Stadt Freyung

Dr. Olaf Heinrich
1. Bürgermeister

Nächste STADTRATSSITZUNG
Die nächste Stadtratssitzung findet (vorbehaltlich 

kurzfristiger Änderungen, die ggf. in der Tagespresse 
bekanntgegeben werden) statt am: 
Montag, 17.09.2018, um 18.30 Uhr, 
Ort: Sitzungssaal des Kurhauses
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Stefan Prager e.K. · 94078 Freyung · Steinäcker 6
Tel. 08551/9163030 · www.prager-reisen.de
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»
»
»

»



Gemeinsam Werte schaffen.

www.karriere.bachl.de

Karl Bachl GmbH & Co. KG
Christine Bachl | Deching 3 | 94133 Röhrnbach | Tel.: +49 8582 18-2520 | karriere@bachl.de

KARRIERE BEI 
Gemeinsam Werte schaffen.

Als Produzent und Dienstleister im Bausektor, in der Kunststoffverarbeitung und im Bereich Mobilität sind wir in Deutschland und Europa tätig. 
Mit unseren Produkten streben wir stets nach Qualität und Nachhaltigkeit mit den Werten eines familiengeführten Unternehmens. Es erwartet 
Sie ein sicherer Arbeitsplatz mit attraktiver Bezahlung und zusätzlichen Arbeitgeberleistungen. 

Auf unserem Online-Stellenportal www.karriere.bachl.de fi nden Sie unsere aktuellen Stellenangebote und
Ausbildungsplätze mit der Möglichkeit sich direkt online zu bewerben.

Stefan Prager e.K. · 94078 Freyung · Steinäcker 6
Tel. 08551/9163030 · www.prager-reisen.de

Tages-
fahrten:

15.09. Almabtrieb in Wagrain
mit Bauernherbstkichtag

29.09. Almabtrieb in Rußbach
amWolfgangsee

06.10. UNESCOWelterbe
Wolfgangsee

13.10. Haflinger Hengstalm-
abtrieb in Ebbs in Tirol

37,- €

54,- €

39,- €

35,- €

Schwammerl, 
Pilze, Dobernigel 
weit & breit
Ab Ende September 

wieder ENTE gut – 
alles gut oder ganz 

viel GANS

Jeden Sonntag 
Mittag gibt‘s 
frischen Enten- 
und Gänsebraten.

94158 Mitterfi rmiansreut · Bischof-Firmian-Straße 21 
Tel. 08557/200 · info@hotel-sportalm.de · www.hotel-sportalm.de

IM SEPTEMBER

Jeden Mittwoch ab 18.00 Uhr

„FREUNDINNENTAG“
Wir verwöhnen Sie und Ihre Freundin 
(oder Freundinnen) mit leichter 
Kulinarik – und wenn Sie reservieren, 
gibts gratis einen Cocktail…

wöchentl. wechselndes Freundinnen-
Menü € 16,- pro Person

Stefan Prager e.K. · 94078 Freyung · Steinäcker 6
Tel. 08551/9163030 · www.prager-reisen.de

11.10.–14.10.2018

Herbstzauber
in der

TOSKANA
339,- €
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